





V E R T R A G








über





Wartung und Inspektion





von technischen Anlagen und Einrichtungen

















für: 	� FORMTEXT ��     �








Objekt:	� FORMTEXT ��     �








Betreiber der 


Anlage:	� FORMTEXT ��     �











Auftraggeber:	� FORMTEXT ��     �


	� FORMTEXT ��     �





	� FORMTEXT ��     �














Auftragnehmer:	DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH


	Osnabrücker Straße 112





	49477 Ibbenbüren





�






Zwischen 	� FORMTEXT ��     �





		- nachstehend Auftraggeber genannt -





und der Firma	DSK Anthrazit Ibbenbüren GmbH





		- nachstehend Auftragnehmer genannt -


	





wird folgender Vertrag geschlossen:








1.	Gegenstand des Vertrages 





Gegenstand des Vertrages sind Inspektion und Wartung - nachstehend als Wartung bezeichnet - sowie kleine Instandsetzungsarbeiten an der technischen Anlage und Einrich�tung - nachstehend als Anlage bezeichnet -, die in der Bestandsliste vom � FORMTEXT ��     � aufgeführt sind. 


	Die Bestandsliste ist Vertragsbestandteil (Anlage 1).








2.	Leistungen des Auftragnehmers





2.1	Dem Auftragnehmer werden die in der Arbeitskarte vom � FORMTEXT ��     � beschriebenen Leistungen übertragen. Die Arbeitskarte ist Vertragsbestandteil (Anlage 2).





2.2	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit der Wartung diejenigen Instandsetzungsarbeiten auszu�führen, die zur Wiederherstellung des Sollzustandes un�erläßlich sind, nicht zu den in der Arbeitskarte ent�haltenen Leistungen gehören und deren Materialkosten den Betrag von 50 DM je Anlage und Instandsetzungs�fall nicht übersteigen.





Der Betrag ist nach den Ersatzteilpreislisten zu er�mitteln, die an dem für die An�gebotsabgabe festgesetz�ten Tag gelten.





2.3	Andere Instandsetzungsarbeiten hat der Auftragnehmer auf Anforderung in ange�messener Frist auszuführen. Hierfür ist ein gesonderter Vertrag zu schließen. Auf Übertragung dieser Leistungen besteht kein Rechtsan�spruch.





2.4	Der Auftragnehmer ist - auch außerhalb der regelmäßigen Wartungstermine - ver�pflichtet, Störungen, die die Si�cherheit oder den Betrieb der Anlage gefährden oder ausschließen, nach Aufforderung zu besei�tigen.








	Er hat die Arbeiten unverzüglich





	(	innerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit 


	(	auch außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit


		(z.B. nachts und an Sonn- und Feiertagen) 


	(	innerhalb von 24 Stunden





	auszuführen.











3.	Pflichten des Auftragnehmers





3.1	Die Leistungen sind so auszuführen, daß Betriebsbereit�schaft und Sicherheit der Anlage erhalten bleiben. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die ge�setzlichen Bestimmungen und Schutzvorschriften, insbe�sondere die Unfallver�hütungsvorschriften, sind zu be�achten.





Der Auftragnehmer hat die Leistung mit seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der Leistung mit Zustimmung des Auftraggebers an Nachunternehmen übertragen. Er ist verpflichtet, qualifizierte Fachkräfte einzusetzen.





3.2	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle zur Erbringung der Leistungen benötigten Kleinteile, Hilfsmittel (z.B. Meßgeräte und Werkzeug), Hilfsstoffe (z.B. Schmier- und Reinigungsmittel) zu liefern und einzubauen bzw. zu stellen.�Das gilt auch für Betriebsstoffe, soweit die nicht aus Versorgungsleistungen des Auftraggebers entnommen wer�den.





3.3	Erkennt oder vermutet der Auftragnehmer Mängel oder Schäden, die die Betriebs�bereitschaft oder Sicherheit einer Anlage gefährden können, hat er sofort folgende Stelle


    


� FORMTEXT ��     �


(Anschrift, Telefon)





zu benachrichtigen und erforderlichenfalls die Außerbe�triebnahme der Anlage zu veranlassen.





Er hat fernmündliche oder mündliche Mitteilungen schriftlich zu bestätigen.


Auf andere Mängel oder Schäden, die nicht unverzüglich beseitigt werden müssen und deren Beseitigung nicht zu den in Nr. 2.1 und 2.2 beschriebenen Leistungen ge�hören, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüg�lich schriftlich hin�zuweisen.





3.4	Ist in Rechtsvorschriften festgelegt, daß die Anlage innerhalb bestimmter Fristen zu warten ist, ist der Auftragnehmer für die Einhaltung dieser Fristen verant�wortlich.








4.	Ausführung der Leistungen





4.1	Der Auftragnehmer hat nach jeder Wartung Art und Umfang der ausgeführten Leistungen einschließlich der einge�bauten Teile in die Arbeitskarte einzutragen und die bei der Wartung getroffenen Feststellungen über den Zu�stand der Anlage, auch über etwaige in absehbarer Zeit notwendig werdende Instandsetzungsarbeiten in einem Ar�beitsbericht anzugeben.





4.2	Bei den besonders zu vergütenden Leistungen nach Nr. 2.4 sind außerdem Zeit�aufwand, Namen und Lohngruppen des eingesetzten Personals sowie verwendete Hilfs- und Betriebsstoffe anzugeben.





4.3	Als Beauftragter des Auftraggebers bestätigt





� FORMTEXT ��     �





die Durchführung der Arbeiten.


Die Bestätigung erstreckt sich nicht auf die fachge�rechte Ausführung.





4.4	Der Auftragnehmer hat die Entscheidung des Auftragge�bers über den Verbleib der ausgebauten Gegenstände einzuholen.





4.5	Der Zeitpunkt der Durchführung der Wartungsarbeiten ist mit dem Beauftragten des Auftraggebers rechtzeitig vor Beginn abzustimmen.





4.6	Die Wartung ist innerhalb der betriebsüblichen Ar�beitszeit durchzuführen.








5.	Vergütung





5.1	Es wird eine Jahrespauschale für





	a) � FORMTEXT ��     �	von	� FORMTEXT ��     �,-  DM


	b) � FORMTEXT ��     �	von	� FORMTEXT ��     �,-  DM


	c) � FORMTEXT ��     �	von	� FORMTEXT ��     �,-  DM





		Su.      	� FORMTEXT ��     �,-  DM


		+UST  	� FORMTEXT ��     �,-  DM


		Gesamtbetrag	� FORMTEXT ��     �,-  DM


_________________


a), b), c) Bezeichnung der Anlagen








unter Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer geltenden Umsatzsteuersatzes vereinbart.





Mit dieser Pauschale sind abgegolten:





-	die Wartung nach Nr. 2.1


-	die Instandsetzung nach Nr. 2.2,


	ohne die Lieferung von Ersatzteilen; für die Lieferung von Ersatzteilen werden die Listenpreise nach Nr. 5.3 gezahlt


-	die Kosten für die in Nr. 3.2 bezeichneten Teile und Stoffe sowie die nach der Arbeitskarte zu liefernden Materialien.





Mit der Pauschale sind ferner alle Nebenkosten, z.B. Fahr- und Transportkosten, Auslösungen, Tage- und Über�nachtungsgelder, Schmutz- und Erschwerniszula�gen, Über�stunden sowie Sonn- und Feiertagszuschläge abgegolten.





5.2	Die Vergütung nach Nr. 5.1 wird jährlich 14 Tage nach Rechnungslegung gezahlt.





5.3	Die Jahrespauschale nach Nr. 5.1 ist ausschließlich der Umsatzsteuer für die Dauer von 6 Monaten von dem für den vom Vertragsbeginn an festgesetzten Termin Fest�preis.





Ändert sich nach Ablauf dieser Frist der maßgebende Lohn, so kann auf Verlangen jedes Vertragspartners die Jahrespauschale nach folgender Preisgleitklausel ange�paßt werden:





Kn	=	K(PA + PL x Ln/L)





Dabei bedeutet:





K	=	Wartungspauschale - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot


Kn	=	neue Wartungspauschale


zusammen 1,0


PA	=	� FORMTEXT ��     � = Allgemeinkostenanteil}


PL	=	� FORMTEXT ��     � = Lohnkostenanteil     }


L	=	� FORMTEXT ��     � DM/Std. = Lohn der maßgebenden Lohngruppe bis zum 


	                                    Zeitpunkt der Anpassung


Ln	=	neuer Lohn der maßgebenden Lohngruppe





Maßgebend ist der Tarifvertrag für den Ibbenbürener Steinkohlebergbau.


Maßgebende Lohngruppe:	� FORMTEXT ��     �





Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem Ver�langen folgenden Monats.








5.4	Die an dem für die Angebotsabgabe festgesetzten Tag geltenden Listen für 





	Stundenlohnverrechnungssätze	� FORMTEXT ��     �





	und Ersatzteil-Preislisten	� FORMTEXT ��     �





sind Bestandteile dieses Vertrages und als Anlagen bei�gefügt.





Leistungen für die Beseitigung von Störungen nach Nr. 2.4 und - sofern hierfür in Nr. 5.1 eine Vergütung ver�einbart worden ist - die Lieferung von Ersatzteilen für die Instandhaltung nach Nr. 2.2 werden nach diesen Listen vergütet.





Dies gilt auch für tarifliche Überstunden sowie Sonn- und Feiertagszu�schläge.


Die Preise der Listen sind für die Dauer von 6 Monaten von dem für den Vertrags�beginn an festgesetzten Tag Festpreise.





Nach Ablauf dieser Frist gelten diese Listenpreise fort, bis der Auftragnehmer nachweist, daß er allgemein andere Listen anwendet.





5.5	Soweit der Auftragnehmer aus der Errichtung der An�lage Gewähr zu leisten hat, wird für Leistungen zur Erfüllung der Gewährleistungspflicht keine Vergütung gewährt.











6.	Haftung und Gewährleistung





6.1	Der Auftragnehmer beseitigt alle im Zusammenhang mit der Wartung und Instand�setzung verursachten Schäden, wenn ihn oder seine Erfüllungsgehilfen Verschulden trifft.





Er stellt den Auftraggeber von Ansprüchen frei, die Dritte im Zusammenhang mit der Wartung und Instandset�zung erheben.


Die Schadenersatz- und Freistellungspflicht entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweist, daß ihn und seine Er�füllungshilfen kein Verschulden, für Folgeschäden kein Vorsatz und keine grobe Fahrlässigkeit trifft.


Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach Auftragsertei�lung eine Haftpflichtver�sicherung nachzuweisen.


Die Deckungssummen müssen mindestens betragen:





a) für Personenschäden	� FORMTEXT ��     �,- DM





b) für sonstige Schäden	� FORMTEXT ��     �,- DM





in jedem einzelnen Schadensfall.





6.2	Für Instandsetzungsarbeiten nach diesem Vertrag beträgt die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche 6 Mo�nate, beginnend ab der jeweiligen Leistung.











7.	Vertragsdauer/Kündigung





7.1	Der Vertrag beginnt am � FORMTEXT ��     �





7.2	Der Vertrag wird auf die Dauer von einem Jahr geschlos�sen.





7.3	Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens 6 Wochen vor seinem Ablauf schrift�lich gekündigt wird.





7.4	Fristlose Kündigung ist nur aus wichtigem Grund mög�lich. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn die in der Bestandsliste aufgeführten Anlage dauernd stillgelegt wird oder der Auftragnehmer seine Ver�tragspflichten wiederholt schuldhaft oder grob fahrläs�sig verletzt.





7.5	Wird ein Teil der in der Bestandsliste aufgeführten An�lage dauernd stillgelegt, ist eine angemessene Herab�setzung der Vergütung zu vereinbaren.





7.6	Wird die in der Bestandsliste aufgeführte Anlage oder Teile davon vorübergehend außer Betrieb gesetzt, ent�fallen für diesen Zeitraum Leistungs- und Vergütungs�pflicht in entsprechendem Umfang.





7.7	Wird die in der Bestandsliste aufgeführte Anlage wesentlich geändert, kann eine entsprechende Änderung der Leistungs- und Vergütungspflicht verlangt werden.











8.	Pflichten des Auftraggebers





8.1	Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistung die vorhandenen Einrichtungen und Ver�sorgungsanschlüsse zur Verfügung zu stellen und Zugang zu der Anlage und Versorgungsanschlüssen zu verschaf�fen.





8.2	Der Auftraggeber stellt folgende Arbeitskräfte:


	


	� FORMTEXT ��     �





	� FORMTEXT ��     �








	Die Pflichten des Auftragnehmers nach Nr. 3 bleiben un�berührt.











9.	Streitigkeiten





Ein Streitfall berechtigt den Auftragnehmer nicht, die vertraglichen Leistungen ein�zuschränken oder einzustel�len.











10.	Gerichtsstand





Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandsver�einbarung nach § 38 der Zivilprozeßordnung vor, so richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der für die Prozeßvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.











11.	Schriftform





11.1	Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie alle den Vertrag betreffenden, wesentlichen Mitteilungen be�dürfen der Schriftform.





11.2	Falls ein Teil dieses Vertrages unwirksam sein oder werden sollte, wird die Gültig�keit der anderen Bestim�mungen dieses Vertrages dadurch nicht berührt.








Für den Auftraggeber:	Für den Auftragnehmer:








__________________, den __________	_________________, den __________

















____________________	___________________
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